
zieherischen Maßnahmen unserer staatlichen und ge
sellschaftlichen Organe ihre große Wirksamkeit ver
leiht, sollten wir die in der bisherigen Diskussion • ge
wonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen noth weiter 
verallgemeinern und vertiefen.
Zur Durchsetzung dieser Gesetzmäßigkeit der Ent
faltung der sozialistischen Demokratie in unserer Zivil- 

, rechtspflege sollte aus dem XXII. Parteitag der KPdSU 
• auch die Lehre gezogen werden, daß wir den tatsäch

lichen Entwicklungsstand der gesellschaftlichen Organi
sationen und Kollektive genauer beachten und daß ihre 
Heranziehung durch das Gericht auf die Verstärkung 
und Qualifizierung ihrer selbständigen erzieherischen 
Tätigkeit abzielt13; andernfalls würden wir nur einen 
formalen Austausch der Aushängeschilder vornehmen, 
die gesellschaftlichen Organisationen und Kollektive 
nur als verlängerten Arm des Gerichts einsetzen.
Der Gedanke, daß die Zusammenarbeit des Gerichts 
mit sozialistischen Organisationen und Gemeinschaften 
dazu führen muß, die eigene gesellschaftlich-erziehe
rische Arbeit des Kollektivs zu wecken und zu fördern, 
daß die Hausgemeinschaften, die sozialistischen Briga
den und andere gesellschaftliche Kollektive zwar aus 
Anlaß der Lösung der gerichtlichen Aufgabe, aber unter 
strenger Beachtung ihrer eigenen Aufgaben zur Mit
hilfe in der Rechtsprechung heranzuziehen sind, ver
bietet jede schematische und serienmäßige Inanspruch
nahme ihrer Mitwirkung. Ihre undifferenzierte, bloß 
operativ-geschäftige Einschaltung erweist sich nur als 
zeit- und kraftraubendes Hindernis bei einer raschen, 
gesellschaftlich wirkungsvollen Anwendung und Durch
setzung des Zivil- und Familienrechts und würde, sich 
auch in den Betrieben, Dörfern und Wohngemein
schaften als Hemmschuh in der massenpolitischen 
Arbeit auswirken.
Deshalb muß sich das Gericht völlige Klarheit darüber 
verschaffen, in welchen Verfahren die Heranziehung 
gesellschaftlicher Kräfte aus der Produktion oder aus 
den sozialistischen Organisationen der Wohngebiete 
und Dörfer überhaupt notwendig ist, welche Kräfte 
gegebenenfalls hierfür in Frage kommen, zu welchem 
Zeitpunkt, mit welcher speziellen Zielrichtung und in 
welcher Weise sie am Verfahren oder an dessen nach
folgender Auswertung teilnehmen könnten. Hierbei 
sollten besonders die Schöffen darauf ächten, daß die 
in den Schöffenkollektiven der Betriebe noch vielfach 
unentwickelten Kraftreserven für die Erziehung aller 
Menschen zur bewußten Einhaltung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit auch auf dem Gebiet des Zivil- und Fa
milienrechts in geeigneter Weise, mit einer jeweils für 
ihre Mitarbeit vom Gericht zu gebenden prinzipiellen 
Orientierung, erschlossen werden'4. Gleichzeitig muß 
darauf hingewirkt werden, daß die zur Verhandlung 
erscheinenden oder in anderer Weise am Verfahren 
teilnehmenden Vertreter gesellschaftlicher Organe die 
Auffassung des Kollektivs, das sie zur Teilnahme am 
Verfahren delegiert hat, und nicht nur ihre rein sub
jektive Meinung zum Ausdruck bringen. Weiterhin ist 
zu beachten, daß es nicht so sehr darauf ankommt, einen 
recht großen Kreis von Menschen in einen solchen 
Erziehungsprozeß einzuschalten, sondern diejenigen 
Kräfte, die in der Lage sind, die mit ihrer Teilnahme 
am Verfahren gewonnenen Erkenntnisse gesellschaft
lich-erzieherisch zu verwerten, und damit als Propa
gandisten der bewußten Einhaltung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit wirksam werden. Auch hierin zeigt sich, 
daß die Einbeziehung von Werktätigen in die Recht-
13 Für. den Prozeß der Übertragung staatlicher Funktionen 
auf gesellschaftliche Organe vgl. N. S. Chruschtschow, ebenda, 

.S. 111 f.
Vgl. dazu im einzelnen Puschel, „Die Mitwirkung der 

Schöffen in der Zivilrechtspflege dient der Verwirklichung 
des Staatsratsbeschlusses vom 30. Januar 1961", Der Schöffe 
1962 S. 3 ff.

sprechung keine Frage der Quantität, der bloßen Zahl 
mobilisierter Organisationen und Kollektive, sondern 
der höheren Qualität der gerichtlichen Arbeit ist,
Die unmittelbare Auswertung der Ergebnisse der münd
lichen» Verhandlung nimmt das Gericht in seiner das 
Verfahren abschließenden Entscheidung vor. Ihren Zu
sammenhang mit dem ganzen vorangegangenen Ver
fahren unterstreicht der Staatsratsbeschluß, indem er 
ausführt, daß ein auf umfassenden tatsächlichen Fest
stellungen15 beruhendes Urteil die Notwendigkeit und 
die Gesetzlichkeit des Verfahrens überzeugend für alle 
Beteiligten zum Ausdrude bringe. Angewandt auf den 
derzeitigen Stand der Rechtsprechung unserer Gerichte 
in Zivilsachen, heißt das, den noch verhältnismäßig 
häufig anzutreffenden Widerspruch zwischen einer gut 
und überzeugend durchgeführten mündlichen Verhand
lung und dem aus ihr resultierenden Urteil zu über
winden. Züge neutralen Schiedsrichtertums zeigen sich 
in den Zivilurteilen, z. B. in Eheurteilen, u. a. darin, 
daß sie in ihrer Begründung lediglich äußere Erschei
nungen des c ufgetretenen gesellschaftlichen Konflikts 
aneinanderreihen, ohne sich mit seinen tieferen ideo
logischen Ursachen auseinanderzusetzen und damit die 
ideologische Funktion des sozialistischen Rechts an den 
entscheidenden Bruchstellen in der Entwicklung der 
Menschen zur Geltung zu bringen. Die schon vor einiger 
Zeit erhobene Forderung, daß die Rechtsausführungen 
des Gerichts unmittelbar zum politisch-ideologischen 
Kernpunkt des Streitfalles hinführen müssen16, hat 
nach wie vor Gültigkeit.
Mit dem Hinweis, daß zum Urteil auch eine Sprache 
gehört, die nicht über die Köpfe der Menschen hinweg
geht, berührt der Staatsratsbeschluß ebenfalls einen 
noch fühlbar in Erscheinung tretenden Widerspruch 
unserer Zivilrechtsprechung, der sich u. a. dahin aus-- 
wirkt, daß sich Bürger mit Rechtsmitteln und anderen 
Rechtsbehelfen, in Eingaben gegen Entscheidungen 
wenden, die im Ergebnis durchaus richtig sind, aber in 
ihrer Begründung nicht überzeugend wirken können. 
Die Sprache, in der die Entscheidung des Gerichts in 
Erscheinung tritt, ist nicht Sache einer bloßen Technik 
der Urteilsabsetzung. Mit der fest eingefahrenen Rou
tine in der Begründung von Zivilurteilen, der man die 
Verwendung von Formulierungsschablonen mehr oder 
weniger deutlich ansieht, erschwert es sich das Gericht 
selbst, auch mit seinem Urteil den Weg zu dem Ver
stand und zu den Herzen der Menschen zu finden. Die 
stärkere Aktivierung der Schöffen, insbesondere ihre 
Heranziehung und eigene Mitarbeit bei der Abfassung 
der Entscheidungsgründe, in Verbindung mit deren 
sofortiger Abfassung im Anschluß an die mündliche 
Verhandlung, ist ein dringendes Erfordernis, um mit 
Hilfe der gerichtlichen Entscheidung unserem Zivil
und Familienrecht die nötige Autorität zu verschaffen 
und das Urteil zu einem Dokument der hohen Kultur 
des sozialistisch-demokratischen Gerichtsverfahrens 
zu machen.
Im Hinblick darauf, daß nach dem derzeitigen Stand 
der Rechtsprechung nahezu 90 % aller Zivilsachen nicht 
durch Urteil abgeschlossen werden, sondern mit einer 
Einigung der Parteien über die Beendigung des Ver
fahrens (Vergleich, Anerkenntnis, Verzicht) oder in 
ähnlicher Weise, ist schließlich noch auf die erhöhte 
Verantwortung des Gerichts auch für diese Formen der 
Lösung des Streitfalles aufmerksam zu machen. Die 
Gefahr, daß sich in unserer Zivilrechtspflege wieder 
Züge des formalen Schiedsrichtertums ausbreiten, ist 
hier besonders naheliegend. In der künftigen Gestal-

15 wie sie der Staatsratsbeschluß fordert (s. o.).
!« Vgl. Puschel. „Die Entscheidung in Zivilsachen muß Aus
druck des sozialistischen Arbeitsstils des Gerichts sein“, NJ 
196« S. 56.
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